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KUNDMACHUNG
über die Verfügungen der Gemeindewahlbehörde anlässlich der Volksbefragung 2025

VOLKER
MARKT

STADTGEMEINDE

%%
P24-04543

Anlässlich der Volksbefragung am 1'2. Jänner 2025 wird gemäß 5 10 K-Vbeer iVm 5 49 K—LTWO

verlautbart:

1. Wahllokal, Wahlzeit & Verbotgzone:

Sprengel Nr. Wahllokal Adresse

Herzog Bernhard-Platz 1
1 Neue Burg/Foyer Großer Saal

9100 Völkermarkt
. .. Mettingerstraße 16

2 MeduathekVolkermarkt
9100 Völkermarkt

|
.. Sportplatzstraße 2

3 Feuerwehrzentrum Volkermarkt
9100 Völkermarkt

. . . Ritzingstraße 31
4

SeniorenwohnanlaFe
R|t2|�g 9100 Völkermarkt

5 Rathaus Völkermalkt — Hau tein an Hauptplatz 1
" g g 9100 Völkermarkt

6 Rathaus Amts ebäude || - Trauun sraum Hauptplatz 2
g

|

€ 9100Völkermarkt
. Haimburg 53

7 Volksschule Hamburg 9111 Haimburg
. ‘ W.Hauser-Weg 3

8 Volksschule Tamach
9121 Tainach

9
Volksschule St. Peter — Zugang gegenüber St.Peter-Schulweg 3

Kindergarten 9100 Völkermarkt
'

. St.Peter-Schulweg 3
10 Volksschule St. Peter — Zugang Obersmte

9100Völkermarkt
.. St. Georgen am Weinberg 24

1 DSG St b |1 u er
| 9102 Mittertrixen

KI. St.Veit 17
V Ik h

‘
.

'12 0 ssc ule Klem St Vent
9371 Brückl

| St. Margarethen o.T. 27
13 Volksschule St. Mangarethen o.T.

9100 Völkermarkt

Als Verbotszone gilt ein Bereich im Umkreis von 25 Metern jedes Wahllokals.



2. Wahlzeit: 08:00 - 13:00 Uhr

Während der Wahlzeit ist die Stimmenabgabe durchlaufend möglich. Als Urkunden oder amtliche

Bescheinigungenzur Feststellung der Identität kommen insbesondere in Betracht: Personalausweise,

Pässe, Führerscheine, überhaupt alle amtlichen Lichtbildausweise.

I

3. Verbotszone

Am Wahltag ist innerhalb der Verbopszone (Verbotszone ist das Gebäude, in dem sich ein Wahllokal

befindet, ferner die im Abs. 1 als Verbotszone näher beschriebenen Flächen, wie etwa der Umkreis in

Metern, Gehsteige,Verkehrsflächen usw.) folgendes verboten:

a) jede Art der „Wahlwerbung“, insbesondere auch durch Ansprachen an die wahlberechtigten

Personen, durch Anschlagoder Verteilen von Wahlaufrufen und dergleichen,

b) jede Ansammlung von Personen

c) das Tragen von Waffen jeder Art

Übertretungen dieser Verbote werden gemäß 5 10 K—Vbeer iVm 9 55 K-LTWO von der

Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu EUR 218‚-- bestraft.

Kundmachung
angeschlagenam: 21.11.2024

’

abgenommen am:


